
E infacher Bebauungsplanes für das S tadtgebiet der S tadt Weilheim LOB 

- Bebauungsplan „S tadtgebiet Weilheim i.OB" —  

BE GR Ü NDUNG 
(gemäß §  9 Abs. 8 BauGB) 

Der S tadtrat der S tadt Weilheim i.OB hat in seiner S itzung am 14.11.2024 beschlossen, auf 
der Grundlage des §  2 Abs. 1 und 4 sowie der § §  9, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB), 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayB0), der Verordnung über der Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung —  BauNVO) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
für das gesamtes S tadtgebiet der S tadt Weilheim i.OB mit den Gemarkungen Weilheim, 
Deutenhausen und Unterhausen einen einfachen Bebauungsplan im S inne von §  30 Abs. 3 
BauGB aufzustellen. 

Ziel dieses Bebauungsplanes sind allgemein gültige R egelungen in Bezug auf die 
bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Ausgestaltung von Bebauungen und der 
Freiflächen, die Ausgestaltung von Anlagen für die Nutzung von solarer E nergie und die 
Ausgestaltung von nicht überbauten Grundstücksbereichen zu formulieren. 

Das Planungsgebiet umfasst die im aktuellen F lächennutzungsplan der S tadt Weilheim LOB 
als „Wohnbaufläche", „gemischte Baufläche", „Gewerbefläche" und S ondernutzungsfläche" 
dargestellten Bereiche des S tadtgebiets sowie erkennbar vorhandene bauleitplanerisch 
relevante Bauzusammenhänge von städteplanerischen Gewicht. 
Vom R egelungsbereich dieses Bebauungsplanes sind ausgenommen die Bereiche des 
S tadtgebietes, für die ein rechtsverbindlichen qualifizierter Bebauungsplan gemäß §  30 Abs. 
1 BauGB oder ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § §  12 und 30 Abs. 2 BauGB 
gilt oder die dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich im S inne von §  35 BauGB zuzuordnen 
sind. 

Der Bebauungsplan setzt mit Blick auf das E rscheinungsbild der S tadt Weilheim i.OB im 
städteplanerischen S inn und im S inne einer geordneten S tadtentwicklung verbindliche 
Maßstäbe für die Bebaubarkeit von Grundstücken zu Wohnzwecken und der Gestaltung in 
nicht überbauten Bereichen fest. 
Weiter trifft der Bebauungsplan R egelungen zur Zulässigkeit und Ausführung von Anlagen zur 
Nutzung solarer E nergie unter baugestalterischen und denkmalgeschützten Gebäude und 
E nsembles. 

Die R egelungen dienen insgesamt der rechtlichen Gleichbehandlung vergleichbarer 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlich relevanter S achverhalte für neu zu bebauende 
Grundstücke oder Grundstücksteilflächen ohne auf bestehende baurechtlich zugelassene 
bauliche Anlagen durchzugreifen. Der hier geltende Bestandsschutz bleibt somit gewahrt. 
E rgänzt wird der R egelungsinhalt des Bebauungsplan um Hinweise zu den Themenbereichen 
„Hochwasserschutz / S tarkregen / Niederschlagswasserbeseitigung", „Denkmalschutz", 
„Arten- und Insektenschutz" sowie „nachhaltiges Bauen". Hierdurch sollen Bauwillige auf die 
durch klimatische Veränderungen entstehenden Problemstellungen hingewiesen werden und 
E mpfehlungen und R atschläge zur Abmilderung der Auswirkungen erhalten. 

S oweit im Bebauungsplan auf DIN-Normen verwiesen wird, können diese bei der S tadt 
Weilheim i.OB eingesehen werden. 

Die bestehenden städtebaulichen S atzungen über die Herstellung und Bereithaltung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung), über die Herstellung, Lage, Größe 
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S tadt VVeilheim LOB, 06.11.2024 
geändert 	23.10.2025 

02.03.2026 

s Loth 
I,  L Nbr ermeist  

Beschaffenheit, Ausgestaltung Unterhaltung und Ablösung von Kinderspielplätzen 
(Kinderspielplatzsatzung), über besondere Anforderungen und das Verbot von Werbeanlagen 
sowie über Werbeanlagen und Markisen in der Innenstadt der S tadt Weilheim i.OB behalten 
in ihren jeweiligen rechtsverbindlichen aktuellen Fassungen neben den R egelungen dieses 
Bebauungsplanes weiterhin ihre Gültigkeit. 

Der Bebauungsplan wird nach den Vorschriften des §  13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst keine schutzwürdigen F lächen im S inne 
des BauGB und des Naturschutzgesetztes. Die künftige Bebauung und Nutzung ist mit einer 
geordneten städtebaulichen E ntwicklung vereinbar. 
E in Vorhaben, das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, 
wird nicht begründet. 

Durch die Bebauung erfolgt keine Beeinträchtigung der in §  1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten S chutzgüter (keine FFH-Gebiet oder Bereiche der Vogelschutzrichtlinie). 
Von einer Umweltprüfung wird nach §  13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
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Einfacher Bebauungsplan "Stadtgebiet Weilheim i.OB" 
Anlage 1 zur Begründung 

 

DB AG OB Immobilien 
Bacstza8e 12 80339 Miln  'hen  

Stadt Weilheim i. OB 
Admiral-Hipper-Straße 20 
82362 Weilheim OB 

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 

KTE-WSP Baurecht 
Barthstraße 1.2 

80339 München 
Deutschland 

Allgemeine Mail-Adresse: 
ktb.muenchen® deutschebahn.corn 

Aktenzeichen:  TOEB-BY-25-200520 

05.03.2025  

Einfacher Bebauungsplan für den Bereich „Stadtgebiet W eilheim i. OB" 

Beteiligung  gem.  §  4 Abs, 2 BauGB 

Strecke: 5504 /  München-Mittenw  	/  von Bahn-km 51,0 bis Bahn-km 56,1 /  
beiderseits der Bahn 

Strecke 5370 /  Mering-W eilheim /  von Bahn-km 51,8 bis Bahn-km 54,784 /  
beiderseits der Bahn 

Strecke 5450 W eilheim 	Peißenberg /  von Bahn-km 0,0 bis Bahn-km 2,5 /  
beiderseits der Bahn 

110 kV Bahnstromleitung Nr. 401 K  chel Pasing, Mast Nr. 160 bis 186 

Ihr Zeichen: 

Ihr Schreiben vom: 20.02.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB AG DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB 
Station&Service AG) und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher 
Belange zu o. a. Verfahren. 
Bei dem o.g. Verfahren sind nachfolgende Bedingungen /Auflagen und Hinweise aus 
Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beachten und einzuhalten: 

Deutsche  Bahn  AG I  Sitz:  Berlin I RegIstergericht: BnnlinChnniottenburg  
HREli 50 000 I USt-IdNr.; DE 811569869 I  Vorsitz  des  Aufsichtsrats:  Werner Gatrer 
Voistand: Dr. Richard Lutz  (Vorsitz).  Dr. Levin  Holle, Berthold  Huber, Dr.  Daniela  Gerd torn Markotten, 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr, Michael Peterson, Martin Seiler  
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rill  
I nfrastrukturelle Belange 

Nach §  4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und §  2 der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu 
führen und die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In 
diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin: 

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der 
gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der 
Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, 
Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzögert, behindert oder 
beeinträchtigt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, 
Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische 
Felder,  etc.)  entstehen, die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls 
von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw, vorzunehmen. 

Innerhalb des Stadtgebiets Weilheim verläuft die planfestgestellte 110-kV-
Bahnstromleitung Nr. 401 Kochel-Pasing, Mast Ni. 160 bis 186 mit einem 
Schutzstreifen beidseits von je 30 in bezogen auf die Leitungsachse 
(Schutzstreifenbreite gesamt: 60 m), deren Bestand und Betrieb zur Aufrechterhaltung 
der Bahnstromversorgung auf Dauer gewährleistet sein muss. Die in der als Anlage 
beigefügten Stellungnahme der DB Energie GmbH vorn 05.03.2025 (Zeichen: I.ET-S-S-
3 Ba (401) genannten Auflagen / Bedingungen und Hinweise sind zu berücksichtigen. 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Dächern oder Fassaden sind blendfrei zum 
Bahnbetriebsgelände hinzugestalten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche 
Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung 
herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten 
Baumaßnahmen und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder 
beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne Einschränkungen, 
auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten. 

Angrenzende Bauwerke und bauliche Anlagen dürfen in ihrer Gänze und ihrem Umfeld 
nicht verändert oder beeinträchtigt werden —  bspw. zusätzlicher Lasteintrag oder 
Behinderung der Zuwegung. 

Im Druckbereich der Gleise darf es zu keinerlei statisch beeinträchtigenden Eingriffen 
kommen. Die Baugrenzen sind so anzuordnen, dass die späteren Bauausführungen 
einschließlich Erstellung der Baugruben außerhalb des Druckbereichs der Gleise 
stattfinden können. Eine Rückverankerung von Baugrubensicherungen im Stützbereich 
bzw. auf Bahngrund ist unzulässig. 

Baumaßnahmen in Nähe von Bahnbetriebsanlagen erfordern umfangreiche 
Vorarbeiten und Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der Kabel, Leitungen und 
Anlagen der DB AG. Im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit 
mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund 
abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. 
Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der bahneigenen Entwässerungsanlagen (z. B. 
Bahngraben oder Tiefenentwässerung) dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
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Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir 
weisen hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der 
Oberleitung und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen hin. 

Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Abstand und Art der 
Bepflanzung entlang der Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei 
Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Der Mindestpflanzabstand zur 
nächstliegenden Gleisachse ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem 
Sicherheitsabstand von 2,50 m (siehe auch nachfolgende Skizze).  

Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu 
gewährleisten. 

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§  823 ff. BGB) des 
Grundstückseigentümers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen 
Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen 
können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden, Bei Gefahr in 
Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des 
Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

I mmobilienrelevante Belange: 

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und 
nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. 
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Ent  
Abstandsflächen auf Bahngrund können aufgrund der beabsichtigten künftigen 
Ausbaumaßnahmen nicht übernommen werden. 

Zusätzlich ist auf den Brandschutz explizit zu achten. Brandschutzabstände können 
aus Gründen der Eisenbahnbetriebssicherheit ebenfalls nicht auf Bahngrund 
übernommen werden. 

Hinw eise für Bauten nahe der Bahn 

Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu 
beachten. Die Einholung und Einhaltung  diesel  Sicherheitsauflagen obliegt dem 
Bauherrn im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen 
Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB AG 
(Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen. 

Die folgenden allgemeinen Auflagen für Bauten / Baumaßnahmen nahe der Bahn 
dienen als Hinweis: 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen haben nach den 
anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, 
technischen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges 
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß §  62 EBO 
unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und 
dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit. 

Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine 
sind vor Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. 
Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-! Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger  
etc.)  ist das Ü berschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit 
angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser 
Auflagen ist durch den Bau einer Ü berschwenkbegrenzung (mit TÜ V-Abnahme) sicher 
zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Bei dem Einsatz von Baukränen in der Nähe von Bahnflächen oder 
Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche Kranvereinbarung 
abzuschließen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB InfraGO 
AG zu beantragen ist. Auf eine ggf, erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. 

Bagger sind mit einem Sicherheitsabstand von > =  5,00 m zum Gleis aufzustellen, 
ansonsten ist eine Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma 
erforderlich. 

Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung 
mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen, Personen,  etc.  sicherzustellen und 
einzuhalten. 

Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand 5 4 m) sind bahnzuercien, 
ggf. muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. 

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist ein Prellleiter 
anzubringen. 

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (=  2,50 m) zu bahngeerdeten Anlagen sind 
ebenfalls bahnzuerden. 

Seke 4/ 5 



i.V. 

DB 
Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um Oberleitungsmaste (5 m ab 
Fundamentaußenkante) ist durch den Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von 
einem durch das Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prüfstatiker vorzulegen. Darin 
ist nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen 
(Masten, Leitungen  etc,)  auf keinen Fall in ihrer Standsicherheit und Sicherheit 
beeinträchtigt werden. 

Vor jeglichen Bautätigkeiten angrenzend an Bahngrund ist zur Vermeidung von 
Schäden an Anlagen, Kabeln und Leitungen eine gesonderte Spartenanfrage mit 
Kabeleinweisung erforderlich. 

Baumaterial, Bauschutt  etc,  dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert 
werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so 
vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Baustoffe oder Abfälle in den 
Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 

Schlussbemerkungen 

Wir bitten Sie, uns das Abwägungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an 
dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Für Rückfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die Mitarbeiter des 
Kundenteam Eigentumsmanagement Baurecht zu wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

DB AG —  DB Immobilien 

Digital unterschrieben 
von 
Daturrt 2025.03,05 
16:07:4 I 4 0100' 

019Itäl 
kintenchf,etnn vGn 

Pagen,  202 5.0 e5 
I 220:31 

Anlagen: Stellungnahme der DB Energie GmbH vom 05.03.2025 

+ + +  Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des Dt3 Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB MitarbeiterInnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. + + +  

,Cltagg‚t.P.et(it steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobillenrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung, 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code: iiiiw,://ciktii);  .11+ ?ira,tücIL(k.,0Ki..hob,-Ihn,ctiilii 
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